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Stans, 12. März 2020 

Arealentwicklung Kreuzstrasse Stans. Zusatzkredit zum Objektkredit für die Durchfüh-
rung einer Testplanung über das Areal Kreuzstrasse. Mitbericht der Finanzkommission. 

Sehr geehrte Frau Landratspräsidentin 
Sehr geehrte Landrätinnen und Landräte 
 
Die Finanzkommission hat an der Sitzung vom 5. März 2020 in Anwesenheit von Landammann 
Alfred Bossard und Regierungsrätin Karin Kayser (Justiz- und Sicherheitsdirektion) den Antrag 
des Regierungsrates für den Zusatzkredit zum Objektkredit für die Durchführung einer Test-
planung über das Areal Kreuzstrasse beraten. Sie erstattet dem Landrat gestützt auf Art. 23b  
Abs. 1 des Landratsgesetzes und auf § 92 des Landratsreglementes Mitbericht.  
 
1  Ausgangslage 
 

Der Regierungsrat beantragte dem Landrat mit Beschluss Nr. 58 vom 4. Februar 2020 einen 
Zusatzkredit zum Objektkredit für die Durchführung einer Testplanung über das Areal Kreuz-
strasse über Fr. 180'000.-. Damit erhöht sich der Objektkredit von Fr. 695'000.- gemäss Land-
ratsbeschluss vom 19. Dezember 2018 auf Fr. 875'000.-. 
 
2  Stellungnahme der Finanzkommission 

 
Die Kommission zeigte anlässlich der Beratung teilweise Unverständnis über die Art der Vor-
bereitung des Antrags des ursprünglichen Objektkredits, welche in der Folge zum vorliegen-
den Antrag für den Zusatzkredit führte. Sie kann die Gründe für den Zusatzkredit aber nach-
vollziehen. Insbesondere nahm die Kommission zur Kenntnis, dass der Regierungsrat 
beschlossen hat, dass das Projekt von einem externen Projektleiter geführt werden muss und 
nun auch geführt wird. Ebenso wurde zur Kenntnis genommen, dass die breite öffentli-
che Kommunikation, insbesondere mit der Webseite https://www.areal-kreuzstrasse.ch/ und 
mit dem Newsletter zu Zusatzkosten führt. Der erweiterte Bestellkatalog und die nach Be-
schluss des Objektkredits vom Landrat aufgrund einer Motion verlangte Verkehrsplanung 
Kreuzstrasse führte schliesslich zu einem erhöhten Koordinations- und Arbeitsbedarfs, der 
ebenfalls mit dem Zusatzkredit abgedeckt werden soll. 
Insgesamt steht die Kommission nach wie vor hinter dem Ziel der Arealentwicklung Kreuz-
strasse Stans, und sie ist insbesondere an einer qualitativ hochstehenden Planung und Um-
setzung interessiert. 
 
 
 

An die Mitglieder des Landrates 
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3  Antrag der Finanzkommission 
 

Die Finanzkommission stimmt dem Antrag des Regierungsrates mit 9:0 Stimmen bei 2 Enthal-
tungen zu.  
 

Freundliche Grüsse 
FINANZKOMMISSION 

       
Jörg Genhart 
Präsident 

Emanuel Brügger, lic.iur. 
Landratssekretär 

 

 


